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Im Focus

BNetzA ermöglicht Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung an Telefonkunden
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 19.06.2020 Maßnahmen beschlossen, damit die Mehrwertsteuersenkung bei den Prei-
sen für Anrufe bei 0180er Rufnummern für Service-Dienste und 0137er Rufnummern für Massenverkehrsdienste an die Kunden
weitergegeben werden kann. Dazu hat die Agentur entschieden, ein Abweichen von den markteinheitlich regulierten Festnetz-
Endkundenpreisen zu erlauben.
0180er Rufnummern dürfen ausschließlich für die Erbringung von Service-Diensten genutzt werden. Klassisches Einsatzfeld die-
ser Nummern sind Hotlines. Für Service-Dienste sind abhängig von der ersten Ziffer nach der Ziffernfolge 0180 Preise zwischen
3,9 und 14 Cent/Minute bzw. von 6 oder 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz und von maximal 42 Cent/Minute bzw. maximal 60
Cent pro Anruf aus dem Mobilfunknetz festgelegt.
0137er Rufnummern für Massenverkehrsdienste dürfen ausschließlich für die Erbringung von Diensten genutzt werden, die durch
ein hohes Verkehrsaufkommen in kurzen Zeitintervallen charakterisiert sind. Beispiele sind die Möglichkeiten der Stimmabgabe
oder der Meldung für die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Für den Anruf von Massenverkehrsdiensten aus dem Festnetz hat die
Bundesnetzagentur abhängig von der ersten Ziffer nach der Ziffernfolge 0137 einen Preis von 14 Cent/Minute bzw. zwischen 14
Cent und 1 Euro pro Anruf festgelegt.                                                                                                                                        > DokNr. 20005680

Ergebnisse der Ausschreibungen für Wind- und Solarenergie
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 24.06.2020 die Ergebnisse der technologiespezifischen Ausschreibungen für Windener-
gie an Land sowie für Solarenergie zum Gebotstermin 01.06.2020 ermittelt. 
Die Ausschreibung für Windenergie an Land ist erneut deutlich unterzeichnet. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 825.527 kW
wurden 62 Gebote mit einem Volumen von 467.590 kW eingereicht. 61 Gebote mit einem Volumen von 463.990 kW werden einen
Zuschlag erhalten. Damit wird nur etwas mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Menge vergeben. Regional betrachtet gehen
die meisten Zuschläge an Gebote für Standorte in Schleswig-Holstein (21 Zuschläge, 128.740 kW) und Nordrhein-Westfalen (16
Zuschläge, 96.850 kW). In dieser Runde werden drei Gebote von Bürgerenergiegesellschaften bezuschlagt. Der durchschnittliche
Zuschlagswert liegt bei 6,14 ct/kWh und damit über dem der Vorrunde (6,07 ct/kWh). 
In der Solarausschreibung wurden 101 Gebote mit einem Umfang von 447.225 kW abgegeben. Die ausgeschriebene Menge von
96.358 kW wurde damit erneut sehr deutlich überzeichnet. Insgesamt werden 21 Gebote für eine zu errichtende Solarleistung von
99.567 kW einen Zuschlag erhalten. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert ist leicht angestiegen und liegt in
dieser Runde bei 5,27 ct/kWh (Vorrunde: 5,18 ct/kWh). 
Aufgrund der Corona-Pandemie wird entgegen dem üblichen Vorgehen die Zuschlagsentscheidung zunächst nicht im Internet be-
kanntgegeben. Zugunsten der erfolgreichen Bieter beginnen damit wichtige Fristen nicht zu laufen. Die Bekanntgabe der Zuschlä-
ge wird im September nachgeholt. Der nächste Ausschreibungstermin ist der 01.09.2020.                                    > DokNr. 20005681

Szenariorahmen Strom 2021 – 2035 genehmigt
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 26.06.2020 den Szenariorahmen Strom für den nächsten Netzentwicklungsplan Strom
2021-2035 genehmigt. Diese Genehmigung bildet die Grundlage zur Ermittlung des Netzausbaubedarfs bis 2035. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber sind nun gefordert, auf der Grundlage dieser neuen Annahmen konkrete Netzausbauvorhaben zu ermitteln
und vorzuschlagen.
Der Szenariorahmen berücksichtigt das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, um sicherzustellen, dass das Übertragungsnetz
den Kohleausstieg bewältigen kann. Berücksichtigung findet zudem die zunehmende Sektorenkoppelung, die die Bereiche Strom,
Mobilität, Wärme und Gas sowie industrielle Anwendungen (z.B. in der Chemie oder Stahlerzeugung) integrieren soll. Einfluss hat
auch die nationale Wasserstoffstrategie, die kürzlich seitens der Bundesregierung vorgestellt wurde.
Zugleich soll die Energiewende vorangetrieben werden durch die Kombination von Netzorientierung und Nutzerverhalten. Darun-
ter versteht man eine netzorientierte Regionalisierung von Erzeugern (z.B. Standorte von Windenergieanlagen) oder Verbrauchern
(Standorte von Power-to-Gas Anlagen) als auch netzorientiertes Einsatzverhalten (z.B. Ladeverhalten von E-Autos). Dies kann zur
Reduzierung des Netzausbaubedarfs beitragen.                                                                                                                    > DokNr. 20005682
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